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Inhalt:  
 
Aufhebung der Richtlinie zur Starthilfe für junge Volljährige und das Verfahren nach § 41 SGB VIII 
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Beschlußvorschlag:  
 
Der Jugendhilfeausschuß beschließt die Aufhebung der Richtlinie zur Starthilfe für junge Volljährige 
und das Verfahren nach § 41 SGB VIII. 
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Begründung: 
 
Die Aufhebung der Richtlinie zur Starthilfe für junge Volljährige und das Verfahren nach § 
41 Achtes Buch Sozialgesetzbuch (SGB VIII) ist vorzunehmen, da in den Richtlinien zur 
Gewährung von Leistungen zum Unterhalt des Kindes oder des Jugendlichen gemäß § 
39 SGB VIII, um  den Unterhalt der Kinder oder Jugendlichen, die außerhalb des 
Elternhauses untergebracht sind und in der Pflegegeldrichtlinie für Vollzeitpflege (§ 33 
SGB VIII) eine ausreichende Regelung in Form der Hilfen zur Verselbständigung erfolgt. 
 
Das Verfahren nach § 41 SGB VIII – Starthilfe für junge Volljährige wird als 
Arbeitsrichtlinie für die Mitarbeiter des Sachgebietes SBE geregelt. 


